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An Verantwortliche von Vereinen/Freizeitgruppen Hörgeschädigter

Offener Brief

Liebe Verantwortliche
Mit der grössten Selbstverständlichkeit erzählen einige Jugendliche, dass sie bei der letzten

Abendunterhaltung Wodka getrunken haben. Einer meint sogar: «Ich lag erst einmal
total besoffen auf dem Boden!» Ein anderer erklärt voll Stolz, dass er geholfen habe, seinen

betrunkenen Kollegen an die frische Luft zu bringen, weil dieser nicht mehr gerade stehen

konnte. Wenn wir hier von Jugendlichen schreiben, sind damit einige unserer 14- bis 17-jährigen

Schülerinnen und Schüler gemeint.

In der Charta, die am 5. Februar 2000 an der Gehörlosenkonferenz des Deutschschweizerischen
Gehörlosenbundes präsentiert und diskutiert wurde, lesen wir, dass das Recht auf Identität ein

wichtiger Grundsatz für die Gehörlosen sei: «Gehörlose Menschen haben das Recht, ihr Leben

selber zu bestimmen und ihre Erfahrungen den Generationen weiterzugeben.»
Wir von der Sekundärschule für Gehörlose und der Realschule Hohenrain sind mit dieser

Forderung denn auch einverstanden. Wir erachten es als sinnvoll, dass unsere Jugendlichen Vorbilder

unter den erwachsenen Gehörlosen finden. Wir fordern solche Kontakte, laden erwachsene

Gehörlose zum Beispiel in Schulstunden ein und sind bis zum heutigen Zeitpunkt sehr grosszügig
im Erteilen von Urlaub für die verschiedensten Sportanlässe.

In den letzten Wochen und Monaten vernehmen wir aber immer wieder, dass unter anderem

nach Sportanlässen oft berauschende Feste gefeiert werden und unsere Jugendlichen dabei voll
mitmachen. Sie erzählen vom Kiffen, vom Alkohol trinken und in den Lokalen herumtorkeln. Die
Folgen nach einem solchen Wochenende sehen wir dann oft am Montagmorgen. Vermehrt trafen

Krankheitsmeldungen bei uns ein, Grund: Übelkeit, Kopfschmerzen!

Die Jugendlichen erzählen uns auch, dass sie ganz frei Alkohol konsumieren können - es wird
nicht geschaut, wie alt der Konsument ist. Im Gegenteil: Wer schon einmal besoffen auf dem

Boden lag, der gehört dazu! Und wer will schon nicht dazu gehören? Auch Kiffen scheint völlig
o.k. zu sein!

Was erwachsene Gehörlose tun, hat Vorbildcharakter, dem eifern unsere Jugendlichen
nach!

In unseren Institutionen hat das Thema «Suchtprävention» grosse Bedeutung. In diesem Schuljahr

(1999/2000) stellen wir fest, dass nicht nur Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen,
sondern auch schon einzelne in den ersten Oberstufenklassen vermehrt Erfahrungen mit Alkohol
und Haschisch gemacht haben. Das bedeutet: Es kommen auch zu uns Jugendliche im Schulalter,
die leider schon Suchtprobleme haben. Das führt nicht nur zu sinkenden Schulleistungen, sondern

auch Mobbing, Streit, Eifersucht und Intrigen unter ihnen sind das Resultat.

Wir wollen mit diesem Brief nicht den Moralfinger hochhalten. Dennoch:

Wir appellieren an Sie als Organisatorinnen und Organisatoren von Veranstaltungen, an
Sie als erwachsene Gehörlose: Unsere Jugendlichen brauchen gute Vorbilder! Machen Sie mit
und sorgen Siefür möglichst viele dieser guten Vorbilder! Damit übernehmen Sie einen wichtigen

Teil der Verantwortung für die Heranwachsenden und helfen aktiv mit bei der
Suchtprävention! Herzlichen Dank.

Mit freundlichen Grüssen

Kantonale Sonderschulen

Realschule der Abteilung Hörbehinderte
6276 Hohenrain
Tel. 041 914 76 57, Fax 041 914 76 00

Ernst Bastian, Schulleiter

Sekundärschule für Gehörlose

Albisstrasse 103

8038 Zürich
Tel. 01 481 85 01, Fax 01 481 85 06

Jürg Graf, Institutionsleiter
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